
begrenzt worden. Die Mitwirkung von Werktätigen 
bei der Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten wird 
für geeignete Fälle vorgesehen, soweit dies zur Über
windung derartiger Rechtsverletzungen wirksamer und 
notwendig ist.
Schließlich ist auch für bestimmte Fälle die Übergabe 
der Behandlung von Ordnungswidrigkeiten an gesell
schaftliche Rechtspflegeorgane vorgesehen. Beide For
men der Mitwirkung der Werktätigen sind bereits er
probt und teilweise Praxis.
Die neuen Gesetze werden einen weiteren wichtigen 
Beitrag dazu leisten können, daß in der Vorbeugung

von Straftaten und der Zurückdrängung der Krimina
lität weitere Fortschritte gemacht werden. Sie werden 
das neue Verhältnis der Bürger der Deutschen Demo
kratischen Republik zum Recht und damit das sozia
listische Rechtsbewußtsein weiterentwickeln und festi
gen. Die Umsetzung der neuen Gesetze in die Wirk
lichkeit stellt an die Mitarbeiter der Rechtspflege
organe hohe Anforderungen. Sie wird vor allem aber 
maßgeblich von der neuen Einstellung unserer Bevöl
kerung zum Recht bestimmt werden. Dies wird eine 
wichtige Garantie für die richtige und gerechte Durch
führung des neuen Strafrechts sein.

Begründung des Entwurfs des Strafvollzugs- und Wiedereingliederungsgesetzes durch den 
Vorsitzenden der Kommission des Staatsrates zur Ausarbeitung dieses Gesetzes,
Dr. Josef Streit

Wenn heute im Staatsrat über die vorliegenden Ent
würfe beraten wird, dann muß nach meiner Ansicht an 
die große Bedeutung des vor 4*/2 Jahren vom Staatsrat 
erlassenen Rechtspflegeerlasses erinnert werden. Dieser 
Erlaß hat eine große Bedeutung auch für die Ausarbei
tung unseres Gesetzes gehabt. Seither wurden beacht
liche Fortschritte in der Strafrechtspflege erzielt, wobei 
besonders die wachsende Aktivität der Volksvertretun
gen, der staatlichen Organe und der gesellschaftlichen 
Kollektive bei der vorbeugenden Tätigkeit und bei der 
Wiedereingliederung gestrauchelter Menschen in das 
gesellschaftliche Leben hervorzuheben ist.
Trotz dieser guten Entwicklung dürfen wir aber nicht 
übersehen, daß die Vorzüge unserer sozialistischen Ge
sellschaft im Kampf um die Verhinderung von Straf
taten noch nicht voll genutzt werden. Noch immer gibt 
es Gremien, Kollektive, Staatsfunktionäre und Betriebs
leiter, die sich für die Bekämpfung der Kriminalität in 
ihren Bereichen noch nicht voll verantwortlich füh
len-
Im Zusammenhang mit der Behandlung der neuen 
Gesetze in der Volkskammer und den danach folgenden 
umfassenden Schulungen der Richter, der Staatsanwälte, 
der Kriminalisten, der Schutzpolizisten, der Schöffen 
und der Mitglieder der Konflikt- und Schiedskommis
sionen wird es darauf ankommen, auch das tiefe inhalt
liche Anliegen des Rechtspflegeerlasses des Staatsrates 
erneut in Erinnerung zu rufen und mit dem Anliegen 
der neuen Gesetze in Verbindung zu bringen.
Die heute dem Staatsrat vorliegenden Entwürfe, ins
besondere das Strafgesetzbuch, bieten neue Garantien 
für einen optimalen Schutz unserer Gesellschaft vor 
Straftaten und eröffnen neue Möglichkeiten, um die 
Rechtsbrecher in die Gesellschaft zurückzuführen. Die
ser letzteren Zielsetzung dient insbesondere auch das 
„Gesetz über den Vollzug von Freiheitsstrafen und 
über die Wiedereingliederung Strafentlassener in das 
gesellschaftliche Leben“.
Wir möchten nicht verhehlen, daß es bei der Ausarbei
tung des Entwurfs eine Reihe Schwierigkeiten gegeben 
hat, die in der Hauptsache darin bestanden; der gesell
schaftlichen Entwicklung weder zu weit vorauszueilen 
noch hinter ihr zurückzubleiben. Trotzdem haben wir 
uns nicht'gescheut, bei einigen Fragen Neuland zu be
treten. Dabei schien uns die Einarbeitung von Maß
nahmen zur Wiedereingliederung Strafgefangener in 
dieses Gesetz von besondere.' Bedeutung. Hier handelt 
es sich um solche Aufgaben, die auf der praktischen 
Erkenntnis beruhen, daß die Verantwortung des Staa
tes und der sozialistischen Gesellschaft nicht dort auf
hören kann, wo sich für einen Verurteilten die Tore 
der Strafvollzugsanstalt öffnen. Aus unseren Erfahrun

gen wissen wir, daß der aus dem Strafvollzug Entlas
sene besonders in der ersten Zeit noch eine wirksame 
Hilfe braucht.
Erschwerend für die Arbeit am Entwurf des Gesetzes 
w'ar auch die Tatsache, daß wir auf keine Vorlagen 
zurückgreifen konnten. Heute sind wir allerdings der 
Meinung, daß das ganz gut war, weil wir dadurch ge
zwungen waren, ausschließlich unseren konkreten Be
dingungen gerecht zu werden.
Jetzt möchte ich noch einige ganz knappe Bemerkungen 
zum Entwurf machen, ohne die Feststellungen, die in 
der Begründung des Gesetzes enthalten sind, zu wie
derholen.
E r s t e n s  haben wir wegen der großen rechtsstaat
lichen Bedeutung der Strafvollzugsproblematik ein 
Gesetz erarbeitet. Damit wird der Strafvollzug in 
Deutschland zum erstenmal durch ein umfassendes 
Gesetz geregelt. Das hat nach unserer Auffassung auch 
eine beachtliche politische Bedeutung.

Z w e i t e n s :  Während im Bereich der Strafrechts
pflege bisher nur die Positionen des Richters, des 
Staatsanwalts und des Angeklagten im Strafverfahren 
gesetzlich bestimmt waren, werden in Zukunft auch 
die Positionen der Strafvollzugsangehörigen und der 
Strafgefangenen im Strafvollzug durch ein Gesetz ge
regelt. Deshalb ist es kein Zufall, daß im Entwurf die 
Abschnitte über die Befugnisse, Aufgaben und Pflich
ten der Strafvollzugseinrichtungen und der Strafvoll
zugsangehörigen sowie über die Rechte und Pflichten 
der Strafgefangenen umfangreiche Festlegungen ent
halten.
Unser besonderes Anliegen galt der Regelung der Indi
vidualisierung und der Klassifizierung im Strafvollzug 
selbst. Auch im Strafvollzug muß die Möglichkeit ge
geben sein, die Spreu vom Weizen zu sondern, z. B. die 
Trennung der Vorsatztäter von den Fahrlässigkeits
tätern und die Trennung hartnäckiger Rückfalltäter 
von erstmalig Verurteilten. Wir glauben, daß wir ein 
ganz brauchbares System gefunden haben, möchten 
aber darauf hinweisen, daß damit eine umfassende 
individuelle Behandlung und Erziehung des e i n z e l 
n e n  Strafgefangenen noch nicht völlig erreicht wor
den ist. Es bedarf hierfür unserer Auffassung nach 
noch einer Reihe von Voraussetzungen, die zum ge
genwärtigen Zeitpunkt noch nicht vorhanden sind. 
Dazu gehören unter anderem fundierte Erfahrungen 
mit dem jetzt ausgearbeiteten System in der Praxis, 
der weitere Ausbau der Forschung auf dem Gebiet der 
Kriminologie und der Gefängniswissenschaft und 
schließlich die weitere qualifizierte Aus- und Weiter
bildung der Mitarbeiter im Strafvollzug.
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